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Es kann im Vernehmungsablauf zweckmäßig sein, den _S.nu,nd_den. 
Vernehmungsunterbrechung aufzuführen.
Erfolgen sollte das unbedingt bei längeren Vernehmungen, um 
zu dokumentieren, daß übliche Mahlzeiten verabfolgt wurden 
bzw. Ruhepausen eingelegt waren.

Die Anforderungen der Dokumentierung haben Einfluß auf die 
Dauer der Beschuldigtenvernehmung. Bei besonders umfang
reichen Aussagen des Beschuldigten oder Erfordernissen einer 
besonders umfangreichen Darstellung des Verlaufs der Verneh
mung kann es sich in Ausnahmefällen erforderlich
machen, die Vernehmung mit der Dokumentierung am .folgenden 
Tag fortzusetzen. Es dürfen keine Mängel der Protokollierung 
hingenommen werden, weil das Protokoll unbedingt abgeschlos
sen werden soll. Diese Möglichkeit besteht nicht bei Erst
vernehmungen. Hier können auf der Grundlage der zusätzlichen

Die bereits besprochene Zunahme von möglichen Beeinträchti
gungen der objektiven Wiedergabe und der Vernehmungsführung 
mit zunehmender Vernehmungsdauer machen es notwendig, bereits 
bei der Festlegung des Vernehmungsgegenstandes zu beachten, 
daß überschaubare Themen bestimmt werden. Es sollten, wenn 
dies taktisch nicht zwingend anders erforderlich ist, besser 
mehrere Vernehmung anstelle einer Vernehmung zu einer umfang
reichen Thematik durchgeführt werden. Die taktischen Ausnahmen 
beschränken sich unseres Erachtens auf Fälle, in denen umfangreiche 
Einwirkungen auf Beschuldigte i m  Z u s a m m e n h a n g  
erforderlich sind, um die Aussagebereitschaft herbeizuführen.


